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Abfallhierarchie gemäß KrWG

Grundlagen
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1
•Vermeidung

2
•Vorbereitung zur Wiederverwendung

3 Recycling

4
•sonstige Verwertung

5
•Beseitigung



Abfallhierarchie gemäß KrWG

Grundlagen
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Verwertungsalternativen

V. z. Wiederverwendung

Recycling

sonstige Verwertung

1. Allgemeine 
Kriterien

2. Rechts-
verordnung

3. Heizwert-
klausel



Abfallhierarchie gemäß KrWG

Grundlagen
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Verwertungsalternativen Allgemeine Kriterien

V. z. Wiederverwendung

Recycling

sonstige Verwertung

beste Schutzgewährleistung:

Lebenszyklus

Emissionen
Ressourcenschonung

Energieeinsatz/-gewinnung
Schadstoffanreicherung

technische Möglichkeit
wirtschaftliche Zumutbark.



Abfallhierarchie gemäß KrWG

Streichung der Heizwertklausel
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Funktionsweise der bisherigen Heizwertregelung

11.000 kJ/kg Heizwert

Darlegungslast des Entsorgungspflichtigen

Darlegungslast der Abfallbehörde

> 11.000 kJ/kg

< 11.000 kJ/kg



Abfallhierarchie gemäß KrWG

Streichung der Heizwertklausel
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11.000 kJ/kg Heizwert

energetische Verwertung:

immer Darlegungslast

des Entsorgungspflichtigen

> 11.000 kJ/kg

< 11.000 kJ/kg

• VDI-Richtlinie 3925

• DIN EN ISO 14040

• DIN EN ISO 14044

künftige Darlegung der Gleichrangigkeit



Abfallhierarchie gemäß KrWG

Vollzug der Abfallhierarchie (1)
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■ Still ruht(e) der See?
UBA-Evaluation: in 11 Bundesländern

– keine Fälle des Vollzugs der Abfallhierarchie (AbfallR, ImSchR, 
KommR)

– keine Fälle mit andersartiger Entscheidung ohne Heizwertklausel

– keine Fälle mit Relevanz von Lebenszyklusanalysen

Beachte: Rechtslage mit Heizwertregelung!

■ Kann/wird dieser Vollzug so weitergehen?
Beachte: auch ohne Heizwertregelung?

– Gesetzesbegründung / ARA: Muster-Vollzugshinweise, v.a. für Chemie

■ Risiko für Anlieferungsverträge?



Abfallhierarchie gemäß KrWG

Vollzug der Abfallhierarchie (2)

■ Entschließung Bundesrat 10.02.2017:
Bundesregierung möge über Bund-Länder-AG Vollzugshilfe erarbeiten 
(„effiziente und möglichst unbürokratische Vorgehensweise“)

ü BMUB-Leitfäden v. 25.09.2017

■ BMUB: „Leitfaden Anwendung der Abfallhierarchie nach § 6 KrWG“

– Hierarchiestufen Recycling und sonstige Verwertung

– Auslegung von §§ 6 bis 8 KrWG

– Vollzug:

▪ § 47 Abs. 1 (Überwachung) i.V.m. § 62 KrWG (Anordnungen)

▪ Gewerbliche Sammlungen: § 18 Abs. 5 und § 62 KrWG

▪ Sammler/Händler/Beförderer/Makler: § 54 Abs. 2 KrWG

▪ BImSchG-Anlagen: § 12 BImSchG (Nebenbestimmungen) und §§
52, 17 Abs. 1 BImSchG (Überwachung, Anordnungen)

■ BMUB: „Gefährliche Abfälle aus industriellen Prozessen“

– Gleichrangigkeit energetische Verwertung – stoffliche Verwertung
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Abfallhierarchie gemäß KrWG

Vollzug der Abfallhierarchie (3)

■ OLG München, Beschl. v. 18.03.2018 – Verg 10/17:

– Auftrag über Entsorgung von teer- und pechhaltigem Straßenaufbruch

– Straßenaufbruch muss zunächst thermisch behandelt werden

– Bieter rügt diese Vorgabe mit Verstoß gegen Abfallhierarchie, weil 
Straßenaufbruch auch im Deponiebau verwertet werden könne

– Entscheidung: Vergabe ist rechtswidrig

▪ Ausgangspunkt ist Abfallhierarchie mit Anwendungsregeln

▪ öffAG muss alle wesentlichen Aspekte berücksichtigen, wenn er 
bestimmtes Entsorgungsverfahren vorgibt (= keine Alternativen)

▪ hier: öffAG hat wesentliche Aspekte nicht berücksichtigt

▪ Verwertung als Deponieersatzbaustoff blieb unberücksichtigt

▪ Umweltauswirkungen bei thermischer Behandlung blieben 
unberücksichtigt (nächste Anlage wird in NL betrieben → 
Transportwege → Emissionen + Infrastrukturabnutzung)

▪ Deponie mit Verwertungsmöglichkeit in großer Nähe verfügbar
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Einstufung von Abfällen als gefährlich

• Definition

• Einstufungsverfahren nach AVV

• Anhang III AbfRRL

• Ausschließlichkeit AVV, Abweichungsmöglichkeiten, 

Einstufungsobjekt

Fazit

Einstufung von Abfällen als gefährlich

Übersicht
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Einstufung von Abfällen als gefährlich

Definition und Verweis auf AVV

Europarecht

•Art. 3 Nr. 2 AbfRRL: Abfall, der eine/mehrere gef. Eigenschaften nach 
Anhang III aufweist

Deutsches Abfallrecht

•§ 3 Abs. 5 KrWG: Gefährlich sind Abfälle, die durch RVO nach § 48 Satz 2 
oder auf Grund solcher RVO bestimmt worden sind

•RVO nach § 48 Abs. 2 KrWG: AVV, gilt nach § 1 Nr. 2 AVV für Einstufung von 
Abfällen nach ihrer Gefährlichkeit

•§ 3 AVV: *-Schlüssel = gefährlich; von als gefährlich eingestuften Abfällen 
wird  angenommen, dass sie eine/mehrere Eigenschaften gemäß Anhang III 
der AbfRRLaufweisen
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Einstufung von Abfällen als gefährlich

Einstufungsverfahren nach AVV

■ § 3 Abs. 2 Satz 2 AVV: Verfahren der Einstufung als gefährlich

– Vorgaben in Nr. 2 AV-Einleitung sind einzuhalten

■ Nr. 2.1 AV-Einleitung: Bewertung gefahrenrelevanter Eigenschaften

– Kriterien des Anhangs III AbfRRL gelten

■ Nr. 2.2 AV-Einleitung: Einstufung von Abfällen als gefährliche Abfälle

– Einstufung als gefährlich, wenn Abfall relevante gefährliche Stoffe 
enthält, aufgrund derer er HP 1-8, 10-15 Anhang III AbfRRL aufweist

▪ Nr. 1.1 AV-Einleitung: gefährlicher Stoff Ʒ CLP-Verordnung

– gefahrenrelevante Eigenschaft kann anhand der Konzentrationen von 
Stoffen im Abfall gemäß Anhang III AbfRRL oder bewertet werden

– Konzentration von 16 POP > Konzentrationsgrenzwerte gemäß Anhang 
IV POP-Verordnung = gefährlich

– Verweis auf bestimmte Anmerkungen gemäß CLP-Verordnung

– nach Bewertung Zuweisung des passenden Eintrags (Abfallschlüssel)
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Einstufung von Abfällen als gefährlich

Anhang III der AbfRRL

■ Gefahrenklasse-/Gefahrenkategorie-Codes + Gefahrenhinweis-Codes:

– HP 1 bis HP 8, HP 10 bis HP 15

■ Konzentrationsgrenzen:

– HP 4 bis HP 8, HP 10, HP 11, HP 13 bis HP 14

HP Bezeichnung HP Bezeichnung

1 explosiv 9 infektiös

2 brandfördernd 10 reproduktionstoxisch

3 entzündbar 11 mutagen

4 reizend 12 akut toxisches Gas

5 STOT / Aspirationsgefahr 13 sensibilisierend

6 Akute Toxizität 14 ökotoxisch

7 karzinogen 15 HP-Potenzial

8 ätzend
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Einstufung von Abfällen als gefährlich

Ausschließlichkeit der AVV

Kann Nicht-/Gefährlich-Einstufung
anders als nach AVV erfolgen?

Antwort: Nein!

•Art. 3 Nr. 2 AbfRRLund § 3 Abs. 2 KrWG: Verweis auf AV

•§ 1 Nr. 2 AVV: Gefährlich-Einstufung erfolgt nach AVV

•§ 3 Abs. 2 Satz 2 AVV: für Gefährlich-Einstufung gilt Nr. 2 AV-Einleitung

•Art. 7 Abs. 1 Satz 3 AbfRRL: AV ist für Festlegung gefährlicher Abfälle 
verbindlich
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Einstufung von Abfällen als gefährlich

Abweichungsmöglichkeiten nach AVV

Gibt es Möglichkeiten einer Einzelfall-Abweichung?

Antwort: Ja, es gibt 2 Möglichkeiten!
(§ 3 Abs. 3 Satz 1 und Satz 2 AVV)

•Behörde kann *-Abfall als nicht gefährlich einstufen, wenn Abfall 
keine HP nach Anhang III AbfRRLaufweist.

•Behörde kann gemäß AVV nicht gefährlichen Abfall als gefährlich 
einstufen, wenn Abfall HP nach Anhang III AbfRRLaufweist.

•Entscheidend ist Nicht-/Vorliegen einer HP nach Anhang III AbfRRL
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Einstufung von Abfällen als gefährlich

Objekt der Gefährlich-Einstufung: Gemisch

Was ist bei einem Gemisch
das Objekt der Gefährlich-Einstufung?

Antwort: Immer nur das Gemisch!

•Bezugspunkt aller Vorschriften ist immer „der Abfall“.

•18 Abfallarten (auch *) sind definitionsgemäß Gemische.

•Beurteilung von Bestandteile ► Fiktion (Gemisch-Auftrennung)

•Auch Bestandteile sind häufig Gemische.
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Einstufung von Abfällen als gefährlich

Rechtsfolgen – Übersicht

■ Rechtsfolgen:

– Vermischungsverbote, Trennungsgebote:

▪ AzV: § 9 KrWG

▪ AzB: § 15 Abs. 3 KrWG

– ggf. Andienungspflichten nach Landesrecht: § 17 Abs. 4 KrWG

– Überwachung:

▪ regelmäßig allgemeine Überwachung nach § 47 Abs. 2 KrWG

▪ Registerpflicht nach § 49 Abs. 3 KrWG für E/B + S/B/H/M

▪ Entsorgungsnachweispflicht nach § 50 Abs. 1 KrWG für E/B + S/B + 
Entsorger

▪ Erlaubnispflicht nach § 54 Abs. 1 KrWG für S/B/H/M

▪ Betriebsbeauftragtenpflicht nach § 59 Abs. 1 KrWG für Betreiber der 
Erzeugeranlagen
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Einstufung von Abfällen als gefährlich

Fazit (1)

■ Kern der Nicht-/Gefährlich-Einstufung ist Beurteilung

– auf HP gemäß Anhang III AbfRRL und also

– auf relevante gefährliche Stoffe gemäß CLP-Verordnung

ü Entscheidend sind

– Gehalte von Stoffen mit H-Codes gemäß CLP-Verordnung

– Konzentrationsgrenzen gemäß Anhang III AbfRRL

■ andere Maßstäbe sind irrelevant:

– insbesondere wasserrechtliche Maßstäbe wie Grenzwerte nach AbwV

– andernfalls wären grundsätzlich alle Abfälle gefährliche Abfälle:

ü vgl. § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 AwSV: grundsätzlich gelten alle festen 
Gemische (insbesondere auch Abfälle) als allgemein wassergefährdend

Seite 2047. Juni 2018Aktuelles Abfallrecht – RA Gregor Franßen, EMLE (Madrid)



Einstufung von Abfällen als gefährlich

Fazit (2)

■ Praktischen Problemen ist im Einzelfall mit Anordnungen zu begegnen:

– ggf. Getrennthaltung gemäß § 9 Abs. 1 und § 15 Abs. 3 Satz 1 KrWG

– Überwachung gemäß § 47 Abs. 1 KrWG jederzeit möglich

– gemäß § 62 KrWG können Handhabungsmaßgaben und alle weiteren 
erforderlichen Maßgaben im Einzelfall angeordnet werden

■ Soweit gerechtfertigt, können für gefährliche Abfälle geltende Pflichten 
im Einzelfall angeordnet werden:

– Registerpflicht kann gemäß § 51 KrWG angeordnet werden

– Nachweispflicht kann gemäß § 51 KrWG angeordnet werden

– Betriebsbeauftragtenpflicht kann gemäß § 59 Abs. 2 KrWG angeordnet 
werden

ü Gefährlich-Einstufung ist kein Allheilmittel!

■ „wenn schon, denn schon“: Gefährlich-Einstufung sollte durch 
anfechtbaren Verwaltungsakt festgestellt werden
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Themen

Vorgeschichte

Probleme der Entsorgung von HBCD-Abfällen

Die neue POP-Abfall-ÜberwV

Á Anwendungsbereich

Á Verhältnis zur GewAbfV

Á Trennungspflichten

Á Nachweispflichten

Á Registerpflichten

Á Änderung der AVV

Á Bewertung und Hinweise

Die neue POP-Abfall-ÜberwV

Übersicht
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Die neue POP-Abfall-ÜberwV

Vorgeschichte (1)

■ Entscheidung 2000/532/EG der EU-Kommission v. 03.05.2000:

– Abfallarten-Verzeichnis und Gefährlichkeitskriterien

■ EU-Abfallrahmenrichtlinie von 2008:

– Verfahren zur Überarbeitung des Abfallverzeichnisses

– Anhang III: Gefährlichkeitskriterien (bei 8 Kriterien Verweise auf EU-
Kennzeichnungsrichtlinien im europäischen Chemikalienrecht)

■ EU-CLP-Verordnung:

– CLP: Classification, Labelling and Packaging

– Streichung und Ersetzung der EU-Kennzeichnungsrichtlinien im 
europäischen Chemikalienrecht mit Wirkung zum 01.06.2015

■ EU-Verordnung 1357/2014 v. 18.12.2014:

– Neufassung Anhang III der EU-Abfallrahmenrichtlinie ab 01.06.2015

– „HP“-Eigenschaften 1 bis 15 (hazardous properties)

■ Entscheidung 2014/955/EU der EU-Kommission v. 18.12.2014:

– Neufassung des Abfallverzeichnisses ab 01.06.2015

– Regelungen zur Bewertung und Einstufung als gefährlich
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Die neue POP-Abfall-ÜberwV

Vorgeschichte (2)

■ „Verordnung zur Umsetzung der novellierten abfallrechtlichen 
Gefährlichkeitskriterien“

– 12.08.2015: Entwurf Bundesregierung (BR-Drs. 340/15)

– 25.09.2015: Stellungnahme Bundesrat

– 04./10.03.2016: Ausfertigung/Verkündung (BGBl. I, S. 382)

– Art.1: Änderung der Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)

▪ Anpassung §§ 1 bis 3 und Einleitung an neuen Anhang III der EU-
Abfallrahmenrichtlinie und an neues Europäisches Abfallverzeichnis

▪ Einleitung Ziffer 2.2.3: Abfälle mit Überschreitung einer Konzen-
trationsgrenze nach der POP-Verordnung sind gefährlich

▪ Hinweis: keine Einschränkung in Ziffer 2.2.3 auf bestimmte POP!

ü gemäß deutscher AVV waren alle POP-Abfälle zwingend gefährliche 
Abfälle! Also auch HBCD-Abfälle!
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Die neue POP-Abfall-ÜberwV

Vorgeschichte (3)

▪ „drei neue Abfallarten:

▪ 01 03 10* - Rotschlamm aus Aluminiumproduktion mit gefährl. Stoffen

▪ 16 03 07* - metallisches Quecksilber

▪ 19 03 08* - teilweise stabilisiertes Quecksilber

▪ im Übrigen redaktionelle Änderungen in den Abfallarten

– Art. 2: Änderung der Deponieverordnung (DepV)

▪ Änderung von § 7 Abs. 1 Nr. 2: Bezugnahme auf neuen Anhang III 
der EU-Abfallrahmenrichtlinie

■ Hintergrund:

– Bundesrat erstreckte Ziffer 2.2.3 auf alle POP-Abfälle

– v.a. Bundesländer mit Sonderabfallgesellschaft
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Die neue POP-Abfall-ÜberwV

Probleme der Entsorgung von HBCD-Abfällen (1)

■ Rechtlicher Problem-Ausgangspunkt:

– wegen Ziffer 2.2.3 der AVV-Einleitung war ein Abfall bei Überschreitung 
der HBCD-Konzentrationsgrenze nach POP-Verordnung immer
gefährlich

– HBCD-Konzentrationsgrenze: 1.000 mg/kg

■ Folgeprobleme:

– Monochargen an HBCD-haltigen Dämmstoffen überschritten 
regelmäßig Konzentrationsgrenze nach POP-Verordnung
Č zwingend Einstufung als gefährlich

– MVA können Monochargen i.d.R. technisch nicht verarbeiten

– MVA-Genehmigungen enthielten häufig nicht die nötige *-ASN

– Vermischung von HBCD-Dämmstoffen mit anderen Abfällen verstieß 
gegen Vermischungsverbot des § 9 Abs. 2 KrWG
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Die neue POP-Abfall-ÜberwV

Probleme der Entsorgung von HBCD-Abfällen (2)

■ Auswirkungen in 2016:

– Entsorgungsnotstand bei HBCD-Abfällen

– lange Transportwege (z.B. Ostseeküste bis NRW)

– hohe Entsorgungspreise (z.B. 3.000 €/t)

■ Gegensteuern: „Wildwuchs“ von Behörden-Erlassen

– Faustregeln zur Bestimmung des HBCD-Gehalts in Abfällen

– geduldete Entsorgung in MVA, wenn Antrag auf Ergänzung von *-ASN 
in BImSchG-Genehmigung gestellt war

■ AVV-Änderungsverordnung v. 22.12.2016:

– Ausnahme für HBCD in Ziffer 2.2.3 der AVV-Einleitung bis zum 
31.12.2017

ü Karenzzeit von 1 Jahr

ü Und dann?
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Die neue POP-Abfall-ÜberwV

Anwendungsbereich (1)

■ POP-Abfall-Überwachungs-Verordnung (POP-Abfall-ÜberwV)

– v. 17.07.2017 (BGBl. I, S. 2644)

– am 25.07.2017 in Kraft getreten

■ Anwendungsbereich (§ 1):

– persönlich: Erzeuger, Besitzer, Sammler, Beförderer, Händler, Makler und 
Entsorger 

– sachlich: POP-haltige Abfälle

■ „POP-haltige Abfälle“ (§ 2): Abfälle 

– mit POP-Konzentrationen > Konzentrationsgrenzen gemäß EU-POP-
Verordnung und die nach AVV als nicht gefährlich eingestuft werden und

– die 9 bestimmten AVV-Schlüsselnummern zuzuordnen sind (sowie diesen 
Abfallarten entsprechende Abfälle)

– praktisch sind derzeit 6 POP für die genannten 9 Abfallarten relevant
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Die neue POP-Abfall-ÜberwV

Anwendungsbereich (2)

Seite 29

POP
Konzentrations-

grenze

Abfallarten mit

Abfallschlüssel

1. Alkane C10-C13, Chlor 

(kurzkettige chlorierte 

Paraffine) (SCCP)

10.000 mg/kg ¶ 17 02 03

Dichtungs- und 

Klebemassen aus Bau- und 

Abbruchabfällen

2. Tetrabromdiphenylether

C12H6Br4O

3. Pentabromdiphenylether

C12H5Br5O

4. Hexabromdiphenylether

C12H4Br6O

5. Heptabromdiphenylether

C12H3Br7O

1.000 mg/kg

(Summe der 

Konzentrationen)

¶ 16 01 22

Schaummaterial und 

Textilien aus Autositzen und 

Kopfstützen

¶ 19 10 04

Schredderleichtfraktionen
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Die neue POP-Abfall-ÜberwV

Anwendungsbereich (3)

Seite 30

POP
Konzentrations-

grenze

Abfallarten mit

Abfallschlüssel

6.   Hexabromcyclo-

dodecan (HBCD)

1.000 mg/kg ¶ 17 06 04

Polystyrol-haltiges Dämmmaterial

¶ 17 09 04

Gemischte Bau- und Abbruchabfälle

¶ 16 02 14 / 16 02 16 / 20 01 36

Elektroaltgeräte bzw. Bauteile

¶ 17 02 03

Kunststoffe aus Bau- und 

Abbruchabfällen

¶ 19 10 04

Schredderleichtfraktionen
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Die neue POP-Abfall-ÜberwV

Anwendungsbereich (4)

■ HBCD-haltige Abfälle:

– Konzentrationsgrenze gemäß Anhang IV POP-Verordnung: 1.000 mg/kg

– Bezugspunkt ist die gesamt Abfallcharge

▪ bspw. Container mit gemischten Baustellenabfällen

▪ nicht nur Styropor-Anteil im Abfallgemisch

■ nicht HBCD-haltige Abfälle:

– HBCD-Konzentration im Abfall < 1.000 mg/kg (v.a. bei 17 09 04)

▪ bspw. Dämmplatten gemischt erfasst mit anderen Abfällen

▪ bspw. Dämmplatten mit erheblichen Anhaftungen (Putze etc.)

ü kein POP-haltiger Abfall = keine Geltung der POP-Abfall-ÜberwV

■ gefährliche HBCD-haltige Abfälle:

– HBCD-Konzentration im Abfall > 30.000 mg/kg

– HP 10 (ReproTox): Konzentration von 3 % bei Gefahrenhinweis H361
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Die neue POP-Abfall-ÜberwV

Anwendungsbereich (5)

■ „Faustregeln“ für Bestimmung HBCD-Gehalt < 1.000 mg/kg

– v.a. bei gemischten Bau- und Abbruchabfälle 17 09 04

– Faustregel 1: Anteil HBCD-haltige Dämmplatten < 25 Vol.-%

▪ Bayern, Hamburg, Niedersachsen, NRW

– Faustregel 2: Anteil HBCD-haltige Dämmplatten < 0,5 m3 pro t Abfall

▪ Hessen

– Faustregel 3: Anteil HBCD-haltigeDämmplatten < 10 Vol.-%

▪ Hessen

ü Keine Geltung der POP-Abfall-ÜberwV für diese Abfälle!

■ § 2 Nr. 2 POP-Abfall-ÜberwV:

– Geltung für Gemische, die POP-haltige Abfälle (s.o.) enthalten und in 
Anlagen erzeugt worden oder sonst angefallen sind

– unabhängig von HBCD-Konzentrationsgrenze (auch bei < 1.000 mg/kg !)

Seite 32Aktuelles Abfallrecht – RA Gregor Franßen, EMLE (Madrid)



Die neue POP-Abfall-ÜberwV

Verhältnis zur GewAbfV

■ GewAbfV zielt ab auf

– vorrangig VzW oder Recycling

– nachrangig energetische Verwertung oder Beseitigung

■ EU-POP-VO zielt ab auf

– Beseitigung oder Verwertung von POP-haltigen Abfällen, durch die

– POP zerstört oder unumkehrbar umgewandelt werden

■ zulässige Entsorgungsverfahren für HBCD-haltige Abfälle

– Verbrennung in geeigneten Anlagen

– Noch kein zulässiges Recyclingverfahren

– aber vgl. https://polystyreneloop.org/

ü POP-Abfall-ÜberwV ist spezielleres Recht

Seite 33Aktuelles Abfallrecht – RA Gregor Franßen, EMLE (Madrid)

https://polystyreneloop.org/


Die neue POP-Abfall-ÜberwV

Trennungspflichten

■ Trennungspflichten (§ 3):

– Pflichtenadressaten: Erzeuger und Besitzer

– Grundsatz: Getrenntsammlung und -beförderung

– Ausnahmen:

▪ für Verwertung/Beseitigung nicht erforderlich

▪ technisch unmöglich (v.a. nicht genug Platz, Verbundstoffe)

▪ wirtschaftlich unzumutbar (Kostenvergleich; z.B. zu geringe Menge, 
NRW: bis 25 Vol.-%)

– wenn erforderlich, dann Vermischungs- und Verdünnungsverbot
(dient Sicherstellung POP-Verordnung)

▪ Vermischung nur ausnahmsweise zulässig (Anlagen: Änderung?)

▪ bei unzulässiger Vermischung: Trennungspflicht, wenn erforderlich, 
wirtschaftlich zumutbar und technisch möglich
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Die neue POP-Abfall-ÜberwV

Nachweispflichten (1)

■ Nachweispflichten (§ 4):

– Pflichtenadressaten: Erzeuger, Besitzer, Sammler, Beförderer, Händler, 
Makler und Entsorger

– Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung der POP-Abfälle 
untereinander und gegenüber der Behörde:

▪ Erklärung des Erzeugers, Besitzers, Sammlers oder Beförderers zur 
vorgesehenen Entsorgung

▪ Annahmeerklärung des Entsorgers

▪ Bestätigung der Zulässigkeit der vorgesehenen Entsorgung durch 
Behörde

▪ entsprechende Geltung der NachwV (§§ 2 bis 22, 26 bis 29)

▪ außer § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 NachwV Ʒ Sammelentsorgungsnachweis 

auch dann zulässig, wenn Sammelmenge pro Erzeuger-Standort > 20 t∙a
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Die neue POP-Abfall-ÜberwV

Nachweispflichten (2)

– Ausnahmen von Nachweispflicht gemäß POP-Abfall-ÜberwV :

▪ Entsorgung von Erzeugern/Besitzern in eigenen Anlagen im engen 
räumlich-betrieblichen Zusammenhang zum Anfallort
(§ 4 Abs. 2 POP-Abfall-ÜberwV)

▪ verordnete Rücknahme oder Rückgabe (v.a. Verpackungsabfälle)
(§ 4 Abs. 3 POP-Abfall-ÜberwV)

▪ Überlassung von Altgeräten nach ElektroG an Einrichtungen zur 
Erfassung und Erstbehandlung
(§ 4 Abs. 4 POP-Abfall-ÜberwV)

▪ private Haushaltungen
(§ 4 Abs. 6 POP-Abfall-ÜberwV)

– Registerpflichten bleiben unberüht!
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Die neue POP-Abfall-ÜberwV

Nachweispflichten (3)

■ Ausnahme Allgemeinverfügung Rheinland-Pfalz:

– Dienstleister oder Auftraggeber von Bau- und Handwerkstätigkeiten, die 

POP-haltige Abfälle erzeugen und/oder besitzen

– Eigen-Beförderung auch von > 2 t·a Abfälle ohne Entsorgungsnachweis 

und Begleitschein zu Abfallentsorgungsanlage, wenn

▪ Abfallschlüssel 17 06 04 und 17 09 04 und

▪ direkte Beförderung AnfallortƷEntsorgungsanlage

(keine Zwischenlagerung auf eigenem Betriebsgelände o.ä.!)

■ Ausnahme nach Muster-Allgemeinverfügung NRW:

– inhaltlich wie Rheinland-Pfalz

– Muster gerichtet an nachgeordnete Abfallbehörden, die für ihren 

Zuständigkeitsbereich davon Gebrauch machen müssen
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Die neue POP-Abfall-ÜberwV

Registerpflichten

■ Registerpflichten (§ 5):

– Pflichtenadressaten:  Erzeuger, Besitzer, Sammler, Beförderer, Händler 
und Makler

– Verzeichnis von Angaben zur Verwertung/Beseitigung:

▪ Menge, Art, Ursprung

▪ Bestimmung; Häufigkeit der Sammlung; Beförderungsart; Art der 
Verwertung oder Beseitigung

▪ entsprechende Geltung NachwV (§§ 23 bis 29)

– Vorlagepflicht auf Verlangen der Behörde

– Aufbewahrung von Angaben/Belegen: 3 Jahre ab Eintragung

– Ausnahme: private Haushaltungen
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Die neue POP-Abfall-ÜberwV

Änderung der AVV

■ Änderung von Nr. 2.2.3 der Anlage zur AVV:

– Grundsatz: Abfälle mit POP-Konzentrationen > Konzentrationsgrenzen 
gemäß EU-POP-Verordnung sind gefährlich

▪ gilt für 15 namentlich genannte POP

– HBCD: nicht genannt, also nicht zwingend gefährlich
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Die neue POP-Abfall-ÜberwV

Bewertung und Hinweise

■ Folge der POP-Abfall-ÜberwV:

ü Grds. wieder 3-Teilung der Überwachungspflichten

- Nicht gefährlich = nicht überwachungspflichtig

- POP-Abfälle (ungefährlich) = Überwachung nach POP-Abfall-ÜberwV

- Gefährliche Abfälle = Überwachung gemäß NachwV

■ Verhältnis zur GewAbfV (v.a. Bau- und Abbruchabfälle):

– POP-Abfall-ÜberwV ist jüngeres und spezielleres Regelwerk

ü Es gilt nur die Getrennthaltungspflicht nach POP-Abfall-ÜberwV!

■ Keine Übergangsfrist!

ü Getrennthaltungs-, Nachweis- und Registerpflichten gelten ab 25.07.2017

■ Länder-Vollzug: Erlasse etc.

– in Bay, Bln, Bbg, Hmb, He, LSA, NRW, M-V, Nds, R-P, Sachs, SH

– insbesondere NRW versucht, Aufwand für Betroffene zu minimieren
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Themen

Verpflichtete

Bestellungsvarianten

Anforderungen an Abfallbeauftragte

AbfBeauftrV

Inhaltsverzeichnis
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AbfBeauftrV

Verpflichtete (1)

■ Anlagenbetreiber: § 2 Nr. 1

– genehmigungsbedürftige Anlagen gemäß Anhangs 1 der 4. BImSchV:

▪ Anlagen Nr. 1 bis 7 und Nr. 9 und 10: soweit > 100 t/a gefährliche 

Abfälle oder > 2.000 t/a nicht gefährliche Abfälle anfallen

▪ Anlagen nach Nr. 8, die im förmlichen Genehmigungsverfahren 

nach § 10 BImSchG zu genehmigen sind („G“ in Spalte c)

– Deponien bis zur endgültigen Stilllegung,

– Krankenhäuser und Kliniken, soweit > 2 t/a gefährliche Abfälle anfallen

– Abwasserbehandlungsanlagen der Größenklasse 5 gemäß Anhang I 

AbwV (> 6.000 kg/d BSB5 (roh)), soweit Abfälle verwertet oder beseitigt 

werden

■ Betreiber Rücknahmesysteme: § 2 Nr. 3
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AbfBeauftrV

Verpflichtete (2)

■ Besitzer nach § 27 KrWG (Rücknahmen): § 2 Nr. 2

– Hersteller/Vertreiber mit Rücknahme > 100 t/a Transportverpackungen

– Hersteller/Vertreiber mit Rücknahme Verkaufsverpackungen in 
Branchenlösung (außer: beauftragter Dritter bestellt AbfBeauftr)

– Hersteller/Vertreiber mit Rücknahme > 100 t/a Verkaufsverpackungen, 
die nicht beim privaten Endverbraucher anfallen

– Hersteller/Vertreiber mit Rücknahme > 2 t/a Verkaufsverpackungen 
schadstoffhaltiger Füllgüter

– Hersteller mit Rücknahme EAG von anderen Nutzern als privaten 
Haushalten (außer: beauftragter Dritter bestellt AbfBeauftr)

– Vertreiber mit Rücknahme EAG aus privaten Haushalten

– Hersteller/Vertreiber mit Rücknahme Fahrzeug- und Industrie-
Altbatterien (außer: Anschluss an freiwilliges Rücknahmesystem mit 
AbfBeauftr)

– Hersteller/Vertreiber mit freiwilliger Rücknahme > 2 t/a gefährliche 
Abfälle oder > 100 t/a nicht gefährliche Abfälle
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AbfBeauftrV

Bestellungsvarianten

■ mehrere Beauftragte

– Anordnung der Behörde

■ gemeinsamer Beauftragter:

– für mehrere Anlagen / Betriebe / Systeme

– Voraussetzung: keine Beeinträchtigung sachgemäßer Aufgabenerfüllung

■ nicht betriebsangehöriger Beauftragter:

– Soll-Gestattung der Behörde

– Voraussetzung: keine Beeinträchtigung sachgemäßer Aufgabenerfüllung

■ Beauftragter für Konzerne

– Einheitliche Leitung eines herrschenden über Anlagen/Betriebe/Systeme

– Kann-Gestattung der Behörde

– Voraussetzungen: Weisungsbefugnis des Konzerns + Gewährleistung der 
sachgemäßen Aufgabenerfüllung

■ Befreiung von Bestellungspflicht im Einzelfall
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AbfBeauftrV

Anforderungen an Beauftragte (1)

■ Zuverlässigkeit: § 8

– „gegeben, wenn der Abfallbeauftragte auf Grund seiner persönlichen 
Eigenschaften, seines Verhaltens und seiner Fähigkeiten zur 
ordnungsgemäßen Erfüllung der ihm obliegenden Aufgaben geeignet ist“

– in der Regel nicht gegeben, wenn

▪ innerhalb der letzten 5 Jahre Geldbuße > 500 € oder Verurteilung zu 
Strafe wegen Eigentums-/Vermögensdelikte etc. oder 
Umwelt(straf)recht und andere bestimmte Vorschriften

▪ wiederholt oder grob pflichtwidrig Verstöße gegen bestimmte 
Vorschriften oder Beauftragter-Pflichten

▪ Verbot öffentlicher Ämter wegen strafgerichtlicher Verurteilung

▪ keine geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen (außer: Interessen 
des zur Bestellung Verpflichteten sind nicht gefährdet)
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AbfBeauftrV

Anforderungen an Beauftragte (2)

■ Fachkunde :§ 9

– Berufsausbildung im relevanten Fachgebiet (Studium, Ausbildung, Meister)

– Kenntniserwerb durch einjährige praktische Tätigkeit über relevante 
Anlagen/Betriebe/Systeme, Vermeidung und Bewirtschaftung relevanter 
Abfälle und Erzeugnisse

– Teilnahme an anerkannten Lehrgängen

– Fortbildungspflicht: Teilnahme an anerkannten Lehrgängen mindestens 
alle 2 Jahre

– Nachweis bei Bestellung/Überprüfung:

▪ Nachweis Berufsqualifikation

▪ Nachweis praktische Tätigkeit

▪ Bescheinigung Teilnahme an Lehrgängen
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AbfBeauftrV

Anforderungen an Beauftragte (3)

■ Übergangsvorschriften: § 10

– Fachkunde-Grundanforderungen gelten nicht für Beauftragte, die 

01.06.2017 bereits bestellt worden waren

– Fortbildungspflicht ist bis spätestens zum 01.06.2019 zu erfüllen

– Neu bestellte Beauftrage gemäß AbfBeauftrV (neu) müssen 

Grundlehrgang bis spätestens zum 01.06.2019 besucht haben
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Themen

Anforderungen an Organisation/Ausstattung/Tätigkeit

Zuverlässigkeit + Fachkunde Inhaber / Leitungspersonal

Zuverlässigkeit + Sachkunde sonstiges Personal

EfbV

Inhaltsverzeichnis
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EfbV

Anforderungen an Betriebsorganisation

■ § 3 – relevante Änderungen:

– bei Betriebsorganisation ist auch Herkunft der Abfälle zu berücksichtigen

– Funktionsbeschreibungen und Organisationspläne:

▪ auch Auszüge aus Umweltmanagementhandbuch

▪ Bekanntgabe an betroffene  Mitarbeiter

▪ „schriftlich, elektronisch oder in gleich geeigneter Weise“

(z.B. E-Mails oder Intranet)

– Arbeitsanweisungen: „schriftlich, elektronisch oder in gleich geeigneter 

Weise“ (z. B. E-Mails oder Intranet)
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EfbV

Anforderungen an Ausstattung

■ § 4 – relevante Änderungen:

– Klarstellung, dass sich Erstellung des Einsatzplans beziehen muss auf

▪ Leitungspersonal und

▪ sonstiges Personal

– Konkretisierung der Anforderungen an ausreichende gerätetechnische 

und sonstige Ausstattung eines Efb

▪ bei Zertifizierung ist auch zu prüfen, ob Betrieb über 

Betriebsmittelverfügt, die für fach- und sachgerechte Durchführung 

der zu zertifizierenden abfallwirtschaftlichen Tätigkeit notwendig sind

▪ Bsp. Zertifizierung von Behandeln oder Verwerten: Vorhandensein 

entsprechender technischer Anlagen

▪ Bsp. Zertifizierung von Sammeln oder Befördern: Vorhaltung 

geeigneter Fahrzeuge
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EfbV

Anforderungen an Betriebstagebauch

■ § 5 – relevante Änderungen:

– Klarstellung: für jeden Standort ein Betriebstagebuch

– Festlegung der Inhalte des Betriebstagebuches:

▪ nicht abschließend (Ergänzung weiterer Inhalte nach speziellen 

Vorschriften)

▪ Ergänzung von Handeln und Makeln (ebenfalls zertifizierbar)

▪ Dokumentation von Eigen- und Fremdkontrolle bei Anlagenbetrieb

– jederzeit am betroffenen Standort einsehbar

– Löschung personenbezogener Daten nach Fünf-Jahre-Frist

– Pflicht des leitenden Inhabers oder des Leitungspersonals zur 

regelmäßigen Prüfung auf Richtigkeit und Vollständigkeit

▪ Pflicht zur Kenntlichmachung der Überprüfung

Seite 51Aktuelles Abfallrecht – RA Gregor Franßen, EMLE (Madrid)



EfbV

Anforderungen an Versicherungsschutz

■ § 6 – relevante Änderungen:

– Mindestanforderungen an Versicherungsschutz:

▪ Lagern, Behandeln, Verwerten, Beseitigen, Handeln oder Makeln:

▪ mindestens Betriebshaftpflichtversicherung

▪ bei Abfallbesitz auch Umwelthaftpflichtversicherung + 

Umweltschadenversicherung

▪ Sammeln oder Befördern

▪ mindestens Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung

▪ auf Sammlungs- und Beförderungsvorgang bezogene 

Umwelthaftpflichtversicherung + Umweltschadenversicherung
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EfbV

Zuverlässigkeit Inhaber / Leitungspersonal

■ § 8 – relevante Änderungen:

– zwei widerlegliche Regelbeispiele (nicht abschließend) ohne 

erforderliche Zuverlässigkeit

▪ in letzten 5 Jahren Geldbuße > 2.500 € oder Strafe wegen Verstoß 

gegen bestimmte Straf- und Umweltvorschriften

▪ wiederholter / grob pflichtwidriger Verstoß gegen andere Vorschriften

– Nachweis der Zuverlässigkeit :

▪ Vorlage von Führungszeugnissen + personenbezogener und 

firmenbezogener Auszug aus  Gewerbezentralregister bei erstmaliger 

und jeder 3. Zertifizierung

▪ Zuverlässigkeitserklärungen bei allen anderen Zertifizierungen

▪ Nachweise dürfen nicht älter als 6 Monate sein
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EfbV

Fachkunde Inhaber / Leitungspersonal

■ § 9 – relevante Änderungen:

– Voraussetzungen der Fachkunde

▪ Berufsausbildung im relevanten Fachgebiet (Studium, Ausbildung, 

Meister)

▪ Kenntniserwerb durch zweijährige praktische Tätigkeit über relevante 

abfallwirtschaftliche Tätigkeit

▪ Teilnahme an anerkannten Lehrgängen

– Anforderung an Ausbildung und Praxistätigkeit erfüllt, wenn Person 

bereits vor 01.06.2017 Leitungsperson war und alle Anforderungen nach 

§ 9 EfbV a.F. erfüllte

– Fortbildungspflicht: Teilnahme an anerkannten Lehrgängen mindestens 

alle 2 Jahre
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EfbV

Zuverlässigkeit + Sachkunde sonstiges Personal

■ § 10 – relevante Änderungen:

– Zuverlässigkeit: nur Positivdefinition

– Sachkundeanforderungen:

▪ orientieren sich an konkreten Umständen

▪ betriebliche Einarbeitung auf Grundlage eines Einarbeitungsplanes 

(schriftlich oder elektronisch) erforderlich

▪ aktueller Wissensstand, der für jeweilige Tätigkeit notwendig ist

– Fortbildungsbedarf: Ermittlung durch leitenden Inhaber oder 

Leitungspersonal
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Thema

Übersicht

ausgewählte Regelungen:

Á Eckpunkte

Á Ziele

Á Definitionen

Á Systembeteiligungspflicht von Herstellern

Á Sammlung beim Endverbraucher

Á Abstimmung der Sammlung

Das neue Verpackungsgesetz

Inhaltsverzeichnis
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Das neue Verpackungsgesetz

Übersicht

§§1 - 3 und §§4 - 6Abschnitt 1
•Ziele, Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen,  Allg. Anforderungen, Stoffbeschränkungen, Kennzeichnung

§§7 - 12Abschnitt 2
•Inverkehrbringen von systembeteiligungspflichtigen Verpackungen

§§13 -17Abschnitt 3

•Sammlung, Rücknahme und Verwertung

§§18 - 23Abschnitt 4

•Systeme

§§24 - 30 Abschnitt 5

•Zentrale Stelle

§§31 –32Abschnitt 6

•Getränkeverpackungen

§§33 –35Abschnitt 7

•Beauftragung Dritter, Bußgeldvorschriften, Übergangsvorschriften
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Das neue Verpackungsgesetz

Eckpunkte

Seite 58

■ Keine Abschaffung der Dualen Systeme

■ Erhöhung von Recyclingquoten

■ Möglichkeit zur gemeinsamen Erfassung von Verpackungen und SNVP

■ örE können Systemen Vorgaben zu Art und Häufigkeit der Sammlung 
machen

■ Ausschreibungsverfahren für Sammlung von Verpackungen

– PPK-Sammlung kann von Systembetreiber und örE gemeinsam 
ausgeschrieben werden

■ Herausgabeanspruch des Mitnutzenden bei PPK-Verpackungen

■ Pflichten der Systeme:

– Information der Verbraucher über getrennte Sammlung

– Anreize für Verpackungsmaterialien, die für eine Kreislaufführung geeignet 
sind
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Das neue Verpackungsgesetz

Ziele

Seite 59

■ § 1 Abs. 1: Vorrang von Vermeidung und stofflicher Verwertung 
(Vorbereitung zur Wiederverwendung + Recycling)

– § 1 Abs. 1 VerpackV: Vorrang der Vermeidung + Verwertung allgemein

■ § 1 Abs. 3: Stärkung des Anteils der in Mehrweggetränkeverpackungen
abgefüllten Getränke

– § 1 Abs. 2 VerpackV: Anteil von 80 %

■ § 1 Abs. 3: Förderung des Recyclings von Getränkeverpackungen in 
geschlossenen Kreisläufen

■ § 1 Abs. 4: Verwertungsquote iHv. 65 Masse-%

– § 1 Abs. 3 VerpackV: 65 Masse-%

■ § 1 Abs. 4: Recyclingquote iHv. 55 Masse-%
(Holz 15, Kunststoffe 22,5, Metalle 50, Glas 60, Papier/Karton 60 Masse-%)

– § 1 Abs. 3 VerpackV: 55 Masse-% stoffliche Verwertung + identische 
Unterquoten
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Das neue Verpackungsgesetz

Definitionen

Seite 60

■ Definition Verpackungsabfälle:

– § 3 Nr. 1 Buchst. b): Ergänzung einer Definition von Versandverpackungen

– § 3 Abs. 8: neue Definition systembeteiligungspflichtige Verpackungen
(mit Ware befüllte Verkaufs- und Umverpackungen, die nach Gebrauch 
typischerweise beim privaten Endverbraucher als Abfall anfallen)

– Entfallen der Definition von ökologisch vorteilhaften Einweggetränke-
verpackungen

– im Übrigen Präzisierungen und Modifikationen in § 3 Abs. 1-7

■ neue Definitionen:

– Inverkehrbringen (§ 3 Abs. 9), privater Endverbraucher (§ 3 Abs. 11), 
Letztvertreiber (§ 3 Abs. 13)

– registrierter Sachverständiger, System, Systemprüfer, Zentrale Stelle, 
werkstoffliche Verwertung, Wertstoffhof (§ 3 Abs. 15-20)
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Das neue Verpackungsgesetz

Systembeteiligungspflicht von Herstellern

Seite 61

Registrierungspflicht – § 9:
ÁHersteller von systembeteiligungspflichtigen Verpackungen
ÁRegistrierung bei der Zentralen Stelle Č Registrierungsnummer
ÁVerbot des Inverkehrbringens ohne Registrierung
ÁInternet-Veröffentlichung des Registers

Systembeteiligungspflicht – § 7:
ÁAngabe von Materialart, Masse und Registriernummer (RegNr.)
ÁAusnahme: Branchenlösung nach § 8 (eigenorganisierte Rücknahme)
ÁVerbot des Inverkehrbringens ohne Systembeteiligung

Datenmeldung an Zentrale Stelle – § 10:
ÁAngabe von Materialart, Masse, RegNr., System + Zeitraum
Vollständigkeitsmeldung – § 11:
Ábis 15 Mai für Vorjahr Angabe aller Verkaufs-/Umverpackungen
ÁPrüfung + Bestätigung durch SV oder WP, StBo.ä.
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Das neue Verpackungsgesetz

Sammlung beim Endverbraucher

Seite 62

Getrenntsammlung – § 13:
Árestentleerte Verpackungen, die
Ábei privaten Endverbrauchern als Abfall anfallen

Sammlungspflicht – § 14:
ÁSysteme im Einzugsgebiet der beteiligten Hersteller
Ágetrennte, flächendeckende Sammlung im Hol- und/oder Bringsystem
Áprivate Endverbraucher müssen angemessen informiert werden

Verwertungspflicht – § 16:
Ávorrangig VzWoder Recycling + Quoten (2019/2022)
Á80/90 Masse-% für Glas, Eisenmetalle, Aluminium
Á85/90-Masse% für PPK
Á75/80 Masse-% für Getränkekartons, 55/70 Masse-% VerbundVP
ÁKunststoff: 90 Masse-% Verwertung, 65/70 Masse-% stofflich
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Das neue Verpackungsgesetz

Abstimmung der Sammlung – § 22

Seite 63

Abstimmungsvereinbarung :
ÁVP-Sammlung ist auf örE-Sammlung abzustimmen
ÁAbstimmung durch Abstimmungsvereinbarung

Rahmenvorgaben des örE:
ÁörE darf durch schriftlichen VA Rahmenvorgaben machen
ÁHol- und/oder Bringsystem; Größe Sammelbehälter; Rhythmus
Ábei Vorgabe von örE-Wertstoffhöfen: angemessenes Entgelt (BGebG)

Mitbenutzungsanspruch:
ÁörE + Systembetreiber: Mitbenutzung der örE-PPK-Sammlung für VP
ÁörE: Mitbenutzung  der System-Sammlung für SNVP aus PPK
Ájeweils angemessenes Entgelt (BGebG)
Ágemeinsame Verwertung vereinbar; ansonsten Herausgabeanspruch
Ávereinbar: Mitbenutzung System-Sammlung für SNVP aus Kunst./Metall
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Themen

Die gesetzlichen Grundlagen nach WHG

Die neue AwSV

Á Überblick

Á Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen

Á Einstufung von Stoffen/Gemischen

Á Selbsteinstufung

Á Anforderungen an Anlagen

Á Übergangsvorschriften

Die neue AwSV

Inhaltsverzeichnis
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Die neue AwSV

Gesetzliche Grundlagen nach WHG (1)

§ 62 WHG: Anforderungen an Umgang mit wgf Stoffen

Seite 65

Geltungsbereich

• LAU-Anlagen: Lagern, Abfüllen, Umschlagen

• HBV-Anlagen: Herstellen, Behandeln, Verwenden

• einschließlich Rohrleitungsanlagen

Materielle Anforderungen

• Anforderungen an Errichtung, Unterhaltung, Betrieb und Stilllegung

• Besorgnisgrundsatz: nachteilige Veränderung von Gewässern ist nicht zu 
besorgen

• nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik
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Die neue AwSV

Gesetzliche Grundlagen nach WHG (2)

Seite 66

Stoffe

• feste, flüssige und gasförmige Stoffe

• Stoffe Č Chemikalienrecht

• Stoffe (§ 3 Abs. 1 ChemG): chemisches Element und Verbindungen

• Gemische (§ 3 Abs. 4 ChemG): Gemische/Lösungen aus Stoffen

• Gesetzgeber: Stoff-Begriff schließt Gemische und Abfälle mit ein

Eignung

• geeignet, dauernd oder in nicht unerheblichem Ausmaß nachteilige 
Veränderungen der Wasserbeschaffenheit herbeizuführen

• Erheblichkeit: Vergleich zu § 9 Abs. 2 Nr. 2 WHG (erlaubnispflichtige unechte 
Benutzung)

§ 62 WHG: Begriffsdefinition „wassergefährdende Stoffe“
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Die neue AwSV

Gliederung

§§1, 2Kapitel 1
•Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen

§§3 - 12Kapitel 2
•Einstufung von Stoffen und Gemischen

§§13 - 51 Kapitel 3
•Technische und organisatorische Anforderungen an Anlagen

§§52 - 64Kapitel 4
•Sachverständige, Güte- und Überwachungsgemeinschaften, Fachprüfer, Fachbetriebe

§§65 - 73Kapitel 5
•Ordnungswidrigkeiten, Schlussvorschriften

•Anlagen 1 bis 7

•Vergleich zur VAwSNRW: 18 §§, 0 Anlagen (+ VV-VAwSmit 4 Anlagen)
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Die neue AwSV

Anwendungsbereich

Seite 68

Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen

Beachte: nur ortsfeste bzw. ortsfest 
benutzte LAU- und HBV-Einheiten

ortsfest: Betrieb > ½ Jahr an einem Ort 
zu bestimmtem betrieblichem Zweck

• Umgang mit im BAnz 
veröffentlichten nicht 
wassergefährdenden Stoffen

• nicht ortsfeste Anlagen (mobile 
Anlagen, z.B. Kfz)

• Untergrundspeicher nach BBergG

• JGS-Anlagen

• Anlagen zum Umgang mit Abwasser
(§ 62 Abs. 6 WHG ausgenommen
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Die neue AwSV

Anwendungsbereich

Seite 69

Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen

Beachte: nur ortsfeste bzw. ortsfest 
benutzte LAU- und HBV-Einheiten

ortsfest: Betrieb > ½ Jahr an einem Ort 
zu bestimmtem betrieblichem Zweck

Bagatellgrenze: oberirdische Anlagen

• Flüssigkeiten: Volumen ≤ 0,22 m3

• Gase/Feste Stoffe: Masse ≤ 0,2 t

• außerhalb von Schutz- / 
Überschwemmungsgebieten

Beachte: allgemeine Vorgaben nach §
62 WHG gelten weiterhin
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Die neue AwSV

Geltung als allgemein wassergefährdend (1)

Seite 70

Einstufung

Wassergefährdungsklassen

WGK 1
„schwach“

WGK 2
„deutlich“

WGK 3
„stark“

nicht 
wassergefährdend
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Die neue AwSV

Geltung als allgemein wassergefährdend (1)

Seite 71

Einstufung

Wassergefährdungsklassen

WGK 1
„schwach“

WGK 2
„deutlich“

WGK 3
„stark“

nicht 
wassergefährdend

allgemein wassergefährdende Stoffe
• gilt v.a. für feste Abfälle in Wirtschaft
• keine Einstufungspflicht
• Einstufung möglich (WGK 1-3, nicht wgf)
• wenn Einstufung, dann vorrangig
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Die neue AwSV

Geltung als allgemein wassergefährdend (2)

Seite 72

allgemein wassergefährdend:
2 Ausnahmen bei festen Gemischen

UBA-Veröffentlichung
im BAnz

Feststellung, dass Stoff nicht wgf ist

Stoffliste auf UBA-Internetseite

www.webrigoletto.uba.de/rigoletto

nachteilige Gewässerveränderung
nicht zu besorgen

Kenntnis über Herkunft oder 
Zusammensetzung des festen Gemischs

auch wenn ggf. analytischer Nachweis

Keine gezielte Zusetzungwgf Stoffe
(Bsp. Altholz)
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Die neue AwSV

Geltung als allgemein wassergefährdend (3)

Seite 73

Einstufung als nicht wassergefährdend:
3 Varianten

Einstufung nach
Anlage 1 Nr. 2.2

9 kumulative 
Voraussetzungen

Andere 
Rechtsvorschriften

offener Einbau an 
hydrogeologisch 
ungünstigen Standorten 
ohne technische 
Sicherungsmaßnahmen

LAGA M 20

Einbauklasse Z 0 / Z 1.1

erforderlich bis 
ErsatzbaustoffVkommt

ab Z 1.2 wgf
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Die neue AwSV

Geltung als allgemein wassergefährdend (3)

Seite 74

Einstufung als nicht wassergefährdend:
3 Varianten

Einstufung nach
Anlage 1 Nr. 2.2

9 kumulative 
Voraussetzungen

Andere 
Rechtsvorschriften

offener Einbau an 
hydrogeologisch 
ungünstigen Standorten 
ohne technische 
Sicherungsmaßnahmen

LAGA M 20

Einbauklasse Z 0 / Z 1.1

erforderlich bis 
ErsatzbaustoffVkommt

ab Z 1.2 wgf

2.2 Gemische

Gemische sind nicht wassergefährdend, wenn sie alle im Folgenden genannten 

Anforderungen erfüllen:

a) Der Gehalt an Stoffen der WGK 1 ist geringer als 3 Prozent Massenanteil.

b) Der Gehalt an Stoffen der WGK 2 ist geringer als 0,2 Prozent Massenanteil.

c) Der Gehalt an Stoffen der WGK 3 ist geringer als 0,2 Prozent Massenanteil.

d) Der Gehalt an nicht identifizierten Stoffen ist geringer als 0,2 Prozent Massenanteil.

e) Dem Gemisch wurden keine krebserzeugenden Stoffe nach Nummer 1.2 gezielt 

zugesetzt.

f) Dem Gemisch wurden keine Stoffe der WGK 3 gezielt zugesetzt.

g) Dem Gemisch wurden keine Stoffe gezielt zugesetzt, deren wassergefährdende 

Eigenschaften nicht bekannt sind.

h) Dem Gemisch wurden keine Dispergatoren oder Emulgatoren gezielt zugesetzt.

i) Das Gemisch schwimmt in oberirdischen Gewässern nicht auf.
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Die neue AwSV

Selbsteinstufung – Dokumentation

Seite 75

Dokumentationspflicht

•Einstufung in WGK nach Anlage 2 Nr. 2: Dokumentationsformblatt 2

•Einstufung als nicht wgf nach Anlage 2 Nr. 3: Dokumentationsformblatt 3

Aktualisierungspflicht

•Betreiber muss Dokumentation und Einstufung auf dem aktuellen Stand halten

Vorlagepflicht

•Pflicht zur Vorlage der Dokumentation an Behörde

•im Rahmen der Anlagenzulassung und auf Verlangen der Behörde im Rahmen der 
Anlagenüberwachung
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Seite 76

Die neue AwSV

Anforderungen an Anlagen – Überblick

1. Barriere: 
sichere Umschließung der wassergefährdenden Stoffe für 

den bestimmungsgemäßen Betrieb (§ 17 AwS)
= dichte Anlage

2. Barrie:
Leckagen müssen erkennbar sein,

Auffangeinrichtungen für den Störfall (§§18 ff. AwSV)
= Rückhaltegebot

3. Absicherung 1. + 2. Barriere:
Anlagenüberwachung durch Betreiber (§ 46 AwSV)  

Anlagenprüfung durch Sachverständige (§§46, 47 AwSV)
Montage / Wartung nur durch Fachbetriebe (§ 48 AwSV)

= Kontrolle
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Die neue AwSV

Anforderungen an Anlagen – Rückhaltung

Seite 77

• Grundsatz: Rückhalteeinrichtung (vgl. § 2 Abs. 15)

• flüssigkeitsundurchlässig + keine Abläufe

• Ausnahme: Doppelwandigkeit

§ 18

Anforderungen an

Rückhaltung

• bei unvermeidlichem Zutritt von Niederschlagswasser

• Abläufe zulässig, wenn keine wgf Stoffe oder Entsorgung

• AU-Anlagen: In-/Direkteinleitung nach Wasserrecht

§ 19

Ausnahme: Abläufe

• LA- und HBV-Anlagen für feste wgf Stoffe

• keine Rückhaltung, wenn

• Abs. 1: dichte Behälter/Verpackungen oder 
geschlossene Räume

• Abs. 2: Löslichkeit wgf Stoffe in Wasser < 10 g/l + kein 
Austreten wfg Stoffe + Regen tritt nicht am Boden aus

§ 26

Ausnahme:
keine Rückhaltung
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Die neue AwSV

Anforderungen an Anlagen – keine Rückhaltung

Seite 78

Á DWA-A 779 „Technische Regel wassergefährdender Stoffe (TRwS) –
Allgemeine Technische Regelungen“

– Stand: April 2006

Á Überarbeitung durch DWA seit 2015

– Fachausschuss IG-6 „Wassergefährdende Stoffe“

Á Entwurfsfassung 12./13. März 2018

– Anhang D: Konkretisierungen zu §§ 26 und 29 AwSV

Á Stellungnahme BDE / BRB April 2018:

– Zulassung aller Asphalt- und Betonbauweisen (keine Begrenzung des 
Hohlraumgehalts, keine Mindest-Belastungsklassen)

– Verweise auf das allgemeine technische Regelwerk

– Öffnung bei § 26 für Bauweisen, die keine Asphalt- oder Betonbauweisen sind

§ 26 Abs. 2 Nr. 3 AwSV:
„Fläche so befestigt, dass das dort anfallende Niederschlagswasser

auf der Unterseite der Befestigung nicht austritt“
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Die neue AwSV

Anforderungen an Anlagen – Überwachung

■ § 46: Überwachungs- und Prüfpflichten

– Abs. 1: Pflicht des Betreibers zur regelmäßigen Kontrolle der Dichtheit und 
Funktionsfähigkeit der Anlage

– NEU: Einzelfallanordnung, dass Betreiber Überwachungsvertrag 
abschließt, wenn sonst keine Sachkunde gewährleistet werden kann

– Abs. 2: außerhalb von Schutz-/Überschwemmungsgebieten

üAnlage 5

– Abs. 3: innerhalb von Schutz-/Überschwemmungsgebieten

üAnlage 6

– Anlagen für feste wgf Stoffe: Prüfungen durch SV

▪ ab 1.000 t feste Stoffe (egal ob außerhalb/innerhalb von Schutzgebiet)

▪ bei Inbetriebnahme

▪ wenn unterirdisch/im Freien: zusätzlich alle 5 Jahre und bei Stilllegung
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Die neue AwSV

Anforderungen an Anlagen – Übergang (1)

■ 68: Bestehende wiederkehrend prüfpflichtige Anlagen

– ab Inkrafttreten teilweise Geltung der §§ 24 Abs.1, 25, 40 und 43-48:

▪ Überwachungspflicht bei Befüllen/Entleeren (§ 24 Abs. 1)

▪ Pflichten bei Betriebsstörungen und Instandsetzung (§ 25)

▪ Anlagendokumentation (§ 43)

▪ Betriebsanweisung/Merkblatt (§ 44)

▪ Prüfpflicht (§ 46)

– Geltung der übrigen AwSV-Vorschriften, soweit Entsprechung zu 
jeweiligem Landesrecht, das bei Inkrafttreten der AwSV galt

– SV-Prüfung, ob die Vorgaben gemäß AwSV in Entsprechung zu 
Landesrecht eingehalten werden (rechtmäßiger Alt-Zustand)
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Die neue AwSV

Anforderungen an Anlagen – Übergang (2)

– weitergehende Anpassung an AwSV:

▪ SV muss bei erster AwSV-Prüfung feststellen, inwieweit sonstige 
AwSV-Vorschriften über bisheriges Landesrecht hinausgehen

▪ bei Abweichungen (weitergehende AwSV-Anforderungen) kann 
Behörde technische / organisatorische Anpassung anordnen

■ 69: Bestehende nicht wiederkehrend prüfpflichtige Anlagen

– Geltung von §§ 24 Abs.1, 25, 40 und 43-48

– im Übrigen:

▪ zunächst Fortgeltung des jeweiligen Landesrechts, das bei 
Inkrafttreten gilt

▪ Ermessensentscheidung der Behörde, welche AwSV-Anforderung zu  
welchem Zeitpunkt einzuhalten ist
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Themen

Überblick

Inhalte

Á AbfRRL

Á VerpackungsRL

Á DeponieRL

Das EU-Kreislaufwirtschaftspaket

Inhaltsverzeichnis
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Das EU-Kreislaufwirtschaftspaket

Überblick

■ Ausfertigung am 30.05.2018

■ Veröffentlichung im Amtsblatt am 14.06.2018

– Richtlinie (EU) 2018/851 zur Änderung der AbfRRL

– Richtlinie (EU) 2018/852 zur Änderung der VerpackRL

– Richtlinie (EU) 2018/850 zur Änderung der DeponieRL

– Richtlinie (EU) 2018/849 zur Änderung der AltautoRL, der BatterieRL
und der WEEE-RL

■ Inkrafttreten am 04.07.2018
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Das EU-Kreislaufwirtschaftspaket

Abfallrahmenrichtlinie 2008/98/EG

■ Art. 3 Nr. 2a: neue Definition „nicht gefährlicher Abfall“

– Abfall, der keine gefährlichen Eigenschaften nach Anhang III aufweist

■ Art. 3 Nr. 2b: neue Definition „Siedlungsabfälle“

– Abfälle aus Haushalten mit Beispielsliste

– Abfälle aus anderen Quellen, soweit mit Haushaltsabfällen vergleichbar

– ausgeschlossen: Abfälle aus Kanalisationen und Kläranlagen (inkl. 
Klärschlämme) und Bau- und Abbruchabfälle

■ Art. 3 Nr. 2c: neue Definition „Bau- und Abbruchabfälle“

– Abfälle, die durch Bau- und Abbruchtätigkeiten entstehen

■ Art. 3 Nr. 4: Änderung Definition „Bioabfall“

– neue Anfallstellen: Büros, Großhandel und Kantinen
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Das EU-Kreislaufwirtschaftspaket

Abfallrahmenrichtlinie 2008/98/EG

■ Art. 3 Nr. 15a: neue Definition „stoffliche Verwertung“

– jedes Verwertungsverfahren, ausgenommen

▪ energetische Verwertung

▪ Aufbereitung zu Materialien, die als Brennstoff oder anderes Mittel 
der Energieerzeugung verwendet werden sollen

■ Art. 3 Nr. 17a: neue Definition „Verfüllung“

– jedes Verwertungsverfahren, bei dem geeignete nicht gefährliche 
Abfälle verwendet werden

▪ zum Zweck der Rekultivierung von Abgrabungen

▪ zu bautechnischen Zwecken bei der Landschaftsgestaltung

– Voraussetzung: Substituierung und unbedingte Mengenerforderlichkeit
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Das EU-Kreislaufwirtschaftspaket

Abfallrahmenrichtlinie 2008/98/EG

■ neuer Art. 8a: allgemeine Mindestanforderungen an Regime der 
erweiterten Herstellerverantwortung

– genaue Definition der Verantwortlichkeiten der Akteure

– Festlegung messbarer Abfallbewirtschaftungsziele im Einklang mit der 
Abfallhierarchie

– Berichterstattungssystem zur Erhebung von Daten über Produkte

– Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung

– ausreichende Finanzierung, Überwachung und Durchsetzung

■ Art. 9: Änderung der Vorgaben zur Abfallvermeidung

– Verpflichtung der Mitgliedstaaten zu Vermeidungsmaßnahmen, u.a.:

▪ Förderung nachhaltiger Produktions-/Konsummodelle

▪ Förderung von ressourceneffizienten, langlebigen usw. Produkten

– Überwachung und Bewertung durch Mitgliedstaaten

– Indikatoren zur Messung der Umsetzung durch Kommission
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Das EU-Kreislaufwirtschaftspaket

Abfallrahmenrichtlinie 2008/98/EG

■ Art. 10: Änderung der Vorgaben zur Verwertung

– Gebot der getrennten Sammlung

▪ bei Erforderlichkeit für Wiederverwendung

▪ Abweichungsmöglichkeit durch Mitgliedstaaten

▪ bei keiner Beeinträchtigung der Verwertung

▪ bei Beeinträchtigung des Ergebnisses der Bewirtschaftung unter dem 

Aspekt des Umweltschutzes

▪ bei fehlender technischer Möglichkeit

▪ bei unverhältnismäßig hohen wirtschaftlichen Kosten

– grundsätzlich keine Verbrennung von Abfällen, die für die Vorbereitung 
zur Wiederverwendung oder das Recycling getrennt gesammelt wurden
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Das EU-Kreislaufwirtschaftspaket

Abfallrahmenrichtlinie 2008/98/EG

■ Art. 11: Vorbereitung zur Wiederverwendung und Recycling

– Einführung getrennter Sammlungen von Textilien bis 01.01.2025

– neue Quoten für die Vorbereitung zur Wiederverwendung und das 
Recycling

▪ gelten für alle Siedlungsabfälle

▪ 55 Gew.-% bis 2025

▪ 60 Gew.-% bis 2030 

▪ 65 Gew.-% bis 2035

– neue Übergangsmaßnahmen: Mitgliedstaaten können fünf Jahre mehr 
Zeit bekommen; aber: 50 % bis 2025, 55 % bis 2030 und
60 % bis 2035 sind zwingend

– bis 2024 zieht Kommission weitere Zielvorgaben in Betracht

– bis 2028 prüft Kommission die Anhebung der Zielquote für 2035
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Das EU-Kreislaufwirtschaftspaket

Abfallrahmenrichtlinie 2008/98/EG

■ neuer Art. 11a: Berechnung der Siedlungsabfallquoten

– Gewicht der recycelten Siedlungsabfälle wird bestimmt

▪ wenn Abfälle dem Recyclingverfahren zugeführt werden

▪ oder anhand des Outputs eines Sortierverfahrens, sofern

▪ dieser Output anschließend recycelt wird

▪ das Gewicht der vor dem Recycling entfernten Materialien nicht 

berücksichtigt wird.

– Anrechnung als recycelte Abfälle möglich bei

▪ biologisch abbaubaren Siedlungsabfällen, wenn erzeugter Output 
als recycelte Produkte, Materialien oder Stoffe verwendet wird

▪ Metallen aus Verbrennungsschlacken, die recycelt werden

– keine Anrechnung von Materialien, die das Ende der Abfalleigenschaft 
erreicht haben und als Brennstoffe oder anderes Mittel der 
Energieerzeugung verwendet, verbrannt, verfüllt oder auf Deponien 
abgelagert werden sollen
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Das EU-Kreislaufwirtschaftspaket

Verpackungsrichtlinie 94/62/EG

■ Art. 3 Nr. 2a: neue Definition „wiederverwendbare Verpackungen“

– Beschaffenheit ermöglicht mehrere Kreislaufdurchgänge zum 
ursprünglichen Zweck

■ Art. 3 Nr. 2b: neue Definition „Verbundverpackungen“

– zwei oder mehr Schichten aus unterschiedlichen Materialien

– Schichten, nicht per Hand trennbar, bilden eine feste Einheit, die

▪ aus einem Innenbehältnis und einer Außenumhüllung besteht

▪ in dieser Beschaffenheit gefüllt, gelagert, befördert und geleert wird
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Das EU-Kreislaufwirtschaftspaket

Verpackungsrichtlinie 94/62/EG

■ Art. 6: neue Recyclingquoten

– neuer Abs. 1 Buchst. f) und h): Quoten für alle Verpackungsabfälle

bis 31.12.2025 bis 31.12.2030

65 Gew.-% 70 Gew.-%

– neuer Abs. 1 Buchst. g) und i): Quoten für die folgenden in den 
Verpackungsabfällen enthaltenen Materialien:

bis 31.12.2025 bis 31.12.2030

▪ Kunststoffe: 50 Gew.-% 55 Gew.-%

▪ Holz: 25 Gew.-% 30 Gew.-%

▪ Eisenmetalle: 70 Gew.-% 80 Gew.-%

▪ Aluminium: 50 Gew.-% 60 Gew.-%

▪ Glas: 70 Gew.-% 75 Gew.-%

▪ PPK: 75 Gew.-% 85 Gew.-%

■ neuer Art. 6a: Quotenberechnung
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Das EU-Kreislaufwirtschaftspaket

Deponierichtlinie 94/62/EG

■ Art. 5: Nicht zugelassene Abfälle

– getrennt gesammelte Abfälle nicht mehr für Deponierung zugelassen

▪ Ausnahme: Anfall bei anschließender Behandlung und 
bestmögliches Umweltergebnis durch Deponierung

– Mitgliedstaaten bemühen sich, ab 2030 keine zur Verwertung 
geeigneten Abfälle zu deponieren

– ab 2035 nur noch 10 % aller Siedlungsabfälle auf Deponien

– Möglichkeit der Mitgliedstaaten zur Verlängerung der Frist um fünf 
Jahre (also bis 2040)

▪ dann dürfen bis 2035 nur 25 % aller Siedlungsabfälle deponiert 
werden

– bis 31.12.2024 prüft Kommission die Beibehaltung oder ggf. 
Herabsetzung der Zielvorgabe
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Rechtsanwalt Gregor Franßen
EMLE (Madrid)

■ Spezialisierungen: 

Abfallrecht, Bodenschutzrecht, Wasserrecht, Bergrecht, 

Immissionsschutzrecht, Atomrecht, Kommunalrecht, 

Informationsrecht, Vergaberecht

■ Regelmäßige Fachpublikationen und Vorträge

■ Mitherausgeber:
– Kreislaufwirtschaftsrecht (Kommentar)

– Jahrbuch Informationsfreiheit und Informationsrecht

■ Mitgliedschaften: u.a.
– Gesellschaft für Umweltrecht

– Deutsche Gesellschaft für Abfallwirtschaft

– DWA Hauptausschuss Recht und Fachausschuss RE-4

– ITVA

Telefon:  0201/1095-726 franssen@raehp.de

Telefax:  0201/1095-800 www.raehp.de 
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Weitere Informationen unter www.raehp.de.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.


